NEUESTE ÄNDERUNGEN DES GESELLSCHAFTSGESETZES UND FIRMENGESETZES
I. Rechtsgrundlage 

Die neuen Regelungen zur Vereinfachung der Firmengründung und des Betriebs von Gesellschaften im Gesellschaftsgesetz (Gesetz V vom Jahr 2006) und im Firmengesetz (Gesetz VI vom Jahr 2006) wurden vom Parlament durch das Gesetz LXI vom 2007 verabschiedet, das am 15. Juni 2007 verkündet wurde. Die Mehrheit der Änderungen trat am 1. September 2007 in Kraft.

Primäres Ziel der Gesetznovelle ist die Erleichterung und Förderung der Firmengründung  und des Marktantritts von Unternehmen. Gleichzeitig kommen in den neuen Regeln auch die Erfahrungen zur Geltung, die aus der praktischen Anwendung des seit einem Jahr wirksamen  neuen Gesellschaftsgesetzes gewonnen wurden.
Diese Zusammenfassung behandelt ausdrücklich nur einige wichtige, alle Gesellschaften betreffende allgemeine und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaften betreffenden Regelungen und darf auf keinen Fall als eine umfassende Darstellung der neuen Regelungen betrachtet werden. 
II. Allgemeine, für alle Gesellschaften geltende Regeln
1. Einfachere Beschlussfassung

Bereits das frühere Gesetz ermöglichte den Gesellschaftern, über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen ohne eine Sitzung des obersten Organs der Gesellschaft (Gesellschafterversammlung, Hauptversammlung) schriftlich oder auf eine andere, hinsichtlich der bei der Entscheidungsfindung abgegebenen Erklärungen beweiskräftige Weise zu entscheiden, bis auf die Annahme des Jahresabschlusses laut Rechnungslegungsgesetz, da dazu die Gesellschafterversammlung, Hauptversammlung zwingend einberufen werden musste. Mit der Gesetzesänderung wird diese Beschränkung aufgehoben, und es ist nunmehr möglich, auch über den Jahresabschluss schriftlich oder auf eine andere, im Gesellschaftsvertrag festgehaltene Weise zu entscheiden.
2. Das Rechtsverhältnis der führenden Amtsträger

Gemäß dem neuen Gesellschaftsgesetz war verboten, die Aufgaben eines führenden Amtsträgers im Rahmen von Arbeitverhältnis wahrzunehmen. Im Sinne der jetzigen Änderungen können die führenden Amtsträger ihre Geschäfte sowohl im Rahmen von Dienstverhältnis gemäß Ptk. (ungarisches Zivilgesetzbuch) als auch im Rahmen von Arbeitsverhältnis besorgen.

3. Anpassung der Gründungsurkunde bestehender Gesellschaften an die neuen Regeln
Das frühere Gesetz sah für die bereits eingetragenen Gesellschaften den 1. September 2007 als verbindliche Frist vor, ihren Gesellschaftsvertrag an die neuen Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes anzupassen und beim Handelsgericht einzureichen. Diese Frist wurde mit der jetzigen Gesetznovelle bis zum 1. Juli 2008 verlängert, mit der Maßgabe, dass die Anpassung frühestens in der auf das Inkrafttreten des Gesetzes folgenden ersten Sitzung des obersten Organs der Gesellschaft erfolgen muss.
A/ Regeln über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

1. Mindeststammkapital 

Der Marktantritt für Unternehmen wird dadurch erleichtert, dass das gesetzlich vorgeschriebene Mindeststammkapital von den vorherigen HUF 3.000.000,- auf HUF 500.000,- herabgesetzt wurde. Damit hängt auch die neue Bestimmung zusammen, dass die Kontoeröffnung bei der Gründung einer GmbH für die Einreichung des Eintragungsantrags nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist; nach den neuen Bestimmungen des Firmengesetzes reicht eine Erklärung des Geschäftsführers, dass bis zur Einreichung des Eintragungsantrags mindestens die Hälfte jeder Bareinlage zugunsten der Gesellschaft eingezahlt wurde. Die GmbH muss nach wie vor ein Verrechnungskonto eröffnen, es reicht jedoch, wenn es innerhalb von 8 Tagen nach der Eintragung der Firma eröffnet wird. 

2. Erklärung des Geschäftsführers über die Auszahlungen

Als Verschärfung des Gläubigerschutzes darf die GmbH in Zukunft Auszahlungen aus dem Eigenkapital zugunsten der Gesellschafter – neben weiteren im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen – erst leisten, wenn der Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung schriftlich erklärt, dass die Auszahlung die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft und die Interessen der Gläubiger nicht gefährdet. Der Geschäftsfürer muss diese Erklärung innerhalb von 30 Tagen beim Handelsgericht einreichen, diese Anmeldung ist jedoch kostenlos.

3. Einmann-GmbH
Die Novelle schafft günstigere Konditionen für die Gründung von Einmann-GmbH-s. Nach dem früheren Gesetz musste bei der Gründung einer Einmann-GmbH das volle Stammkapital zur Verfügung gestellt werden. Nach der Gesetzesänderung ist es möglich, bei der Gründung nur HUF 100.000,- von der Bareinlage zu Gunsten der Gesellschaft einzuzahlen.
B/ Regeln über Aktiengesellschaften 

1. Mindestgrundkapital

Auch das Mindestgrundkapital der geschlossenen AG wird durch das neue Gesetz herabgesetzt. Bei dieser Rechtsform beträgt das Mindestgrundkapital nunmehr HUF 5.000.000,-, im Gegensatz zur öffentlichen AG, die nach wie vor mit HUF 20.000.000,- Mindestgrundkapital gegründet werden kann. 

2. Einmann-AG

Durch die Änderungen zur Erleichterung der Gründung sind — hinsichtlich Einzahlung der Vermögenseinlage — auch die geschlossenen AG-s berührt. Bei der Gründung einer geschlossenen Einmann-AG ist nämlich bis zur Einreichung des Eintragungsantrags nur die Sacheinlage der Gesellschaft in voller Höhe zur Verfügung zu stellen, von der Bareinlage reicht es, bei der Gründung nur 25% einzuzahlen.  
III. Die wesentlichsten Änderungen des Firmengesetzes 
Auch die administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Firmengründung und dem Änderungseintrag werden durch das Gesetz erleichtert. Es gibt zahlreiche neue Regeln, die den Betrieb von Gesellschaften in hohem Maße fördern und erleichtern.

1. Firmengründung

Die Novelle ermöglicht, dass die Firmengründung an einem Ort und auf einmal erfolgt. In Zukunft ist es daher möglich, dass der Rechtsanwalt neben dem Gesellschaftsvertrag auch das Firmenzeichnungsmuster errichtet. Es ist daher nicht mehr notwendig, vor der Eintragungsantragsstellung auch noch den Notar und die Bank (s. oben) aufzusuchen. Alle beim Handelsgericht einzureichenden Firmendokumente können am gleichen Ort, beim Anwalt errichtet werden. Es ist jedoch zu bemerken, dass das vom Anwalt gegenzeichnete Firmenzeichnungsmuster nicht als öffentliche Urkunde gilt, es kann ausschließlich im Firmenverfahren angewendet werden. 

2. Das vereinfachte Firmenverfahren

Das Gesetz will die Unternehmen anregen, die Regeln des so genannten vereinfachten Firmenverfahrens anzuwenden, deswegen wird der Anwendungsbereich des sog. gesetzlichen Vertragsmusters erweitert und flexibler gestaltet (z.B. kann auch eine geschlossene AG mit Vertragsmuster gegründet werden). Weiterhin werden die mit der Gründung der Gesellschaft zusammenhängenden, beim Handelsgericht einzureichenden Urkunden im vereinfachten Verfahren durch das Gesetz auf die unbedingt nötige Mindestzahl verringert. Im vereinfachten Firmenverfahren wird die Frist für das Handelsgericht für Bearbeitung der Anträge ab 1. September 2007 auf zwei Werktage und ab 1. Juli 2008 auf eine Arbeitsstunde reduziert. Im Falle der Firmengründung im vereinfachten Verfahren sind – unabhängig von der Rechtsform der Firma – HUF 15.000,- Eintragungsgebühr zu entrichten (im Gegensatz zur früheren Eintragungsgebühr von HUF 100.000,-  bei der Gründung einer GmbH).  

3. Firma
Die Firma soll gemäß Gesetznovelle das Stichwort und die gewählte Rechtsform enthalten, die Tätigkeit der Gesellschaft muss daher in Zukunft nicht mehr in der Firma aufgeführt werden. 

4. Pfandrecht am Geschäftsanteil

Eine wichtige neue Regel ist, dass das Handelsregister bei einer GmbH in Zukunft auch das bestehende Pfandrecht an einem Gesellschaftsanteil sowie den Namen, Wohnsitz (Sitz) und die Handelsregisternummer (Registernummer) des Pfandgläubigers enthalten wird. Das Pfandrecht wird auf Antrag des Pfandschuldners oder des Pfandgläubigers eingetragen bzw. gelöscht.
5. Der Begriff des Sitzes, Sitzdienst
Gemäß der Gesetzesänderung gilt in erster Linie nicht mehr der Ort der zentralen Geschäftsbesorgung, sondern das eingetragene Büro der Gesellschaft als Firmensitz. Somit ist es keine Forderung mehr, dass der Firmensitz gleichzeitig auch als zentraler Ort der Ausübung der Geschäftstätigkeit funktioniert. Diese neue Regelung ist für die — meistens für die im Besitz von ausländischen Eigentümern stehenden — Gesellschaften vor allem deshalb nützlich, weil sie ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den Sitz jener Anwaltskanzlei als Firmensitz eintragen zu lassen, welche im Auftrag der Gesellschaft für die Übernahme, Eingangsregistrierung, Verwahrung, Bereitstellung der geschäftlichen und offiziellen Schriften der Gesellschaft sowie für die Erfüllung der mit dem Sitz zusammenhängenden Pflichten sorgt (Sitzdienst). 

6. Zustellungsbevollmächtigte

Im Sinne der Gesetzesänderung ist nicht mehr obligatorisch, für jene Gesellschafter bzw. Geschäftsführer einer Gesellschaft, die keinen Wohnsitz in Ungarn haben, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Dieses Institut bleibt nur mehr als eine frei wählbare Mögichkeit für die Gesellschaften erhalten.

7. Bekanntmachung der Gesellschaftsmitteilungen
Die Gesetznovelle erlaubt der Gesellschaft, ihre Mitteilungen, zu deren Bekanntmachung sie unmittelbar verpflichtet ist (z.B. bei Umwandlung, Herabsetzung des Stammkapitals) statt des Amtsblatts „Cégközlöny“ auf der Homepage der Gesellschaft bekannt zu machen (in diesem Fall ist keine Bekanntmachungsgebühr zu entrichten). Wenn die Gesellschaft diese Form zur Bekanntmachung der Mitteilungen wählt, muss die Homepage-Adresse ins Firmenregister eingetragen werden, bzw. die Firma ist verpflichtet, die Homepage fortlaufend zu betreiben. Wenn die Firma die Homepage nicht mehr betreiben will, ist diese Tatsache dem Handelsgericht anzumelden. 

8. Das elektronische Firmenverfahren

Ab 1. Juli 2008. können die Eintragungsanträge (Änderungsanträge) an das Handelsgericht nur noch in elektronischer Form eingereicht werden. Das Protokoll, das die Firma, den Sitz, die Handelsregisternummer, Steuernummer und den statistischen Code der vor Eintragung stehenden Gesellschaft enthält, wird bei der Eintragungsantragsstellung ebenfalls elektronisch erstellt. Von diesem Zeitpunkt an werden die Firmendaten bei Handelsgericht ausschließlich elektronisch geführt.
Budapest, September 2007
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